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[BUERGERMEISTER UND RAT VON] SCHAFFHAUSEN

Seine verschiedenen wegen der "Lossung"  von Merishausen an sie
abgegangenen Schreiben wie auch seine diesbezüglichen Vorstösse
an den beiden letzten badischen Tagsatzungen hätten sie sicher
noch in bester Erinnerung . Trotz all dieser Bemühungen sei man
bisher noch zu keiner Einigung gekommen , weshalb er nun ent¬
schlossen sei , auf die Erbeinung , "(darjnn Jr die von Schaffhausen
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austruckhlich , wie ebenmessig wir als ain Oesterreichischer Rath unnd Lehen-

man begriffen unnd gehörig sein ) ", zurückzugreifen und die darin vor¬

geschlagenen Rechtsmittel auszuschöpfen . Angesichts dessen , dass

alle Beteiligten auf die Erbeinung verpflichtet seien , könne

niemand etwas dagegen haben . "So gedenokhen wir nach dem Buechstäben

offtermelter Ewiger Erbainigung , den Hochwürdigen fürsten unnd Herrn , herr

Bischoffen Zu Basel [ Jakob Christoph Blarer von Wartensee ] Zu ainem Richter

Hierjnnen Zugebrauchen , unnd Jme f . G. darumb Pittlich Zu ersuechen . " Bevor

er weitere Schritte tue , aber möchte er ihre diesbezügliche Mei¬

nung dazu erfahren . Sollte diese jedoch gleich wie die vorange¬

gangenen negativ ausfallen , werden "[wir ] uns nicht Lenger uffhalten

Lassen ". Er müsste sich dann , was er jedoch lieber vermeiden möch¬

te , offiziell an den Kaiser [Rudolf II . ] und das Haus Oester¬

reich wenden und auch sie , die XII eidg . Orte , "urrib hanndthabung"

der Erbeinung bitten.

"Wie Jr auch dissmal , ob die brief veraltet , oder ob wir in prima instantia

vor Euch die Sach auszufueren schuldig seyen , unnd waz bissheer weitters

eingewenndet worden , vor Jzig mahl nicht Zu disputiren , Sonnder diss alles

Jm stannd des rechtens Zu sparen habeth da Euch uff alle exception unnd

einred gepvcrliche antwurth von unns widerfaren soll , dahin auch alle der¬

gleichen Sachen gehören . "

Ihm persönlich wäre sowohl der Bischof von Konstanz , [Andreas,

Erzherzog von Oesterreich ] , als auch der Bischof von Basel als

Schiedsrichter angenehm . Weil ihnen aber der Bischof von Basel,

mit dem sie verbündet seien , wahrscheinlich eher Zusagen würde
und Kardinal [Andreas ] zudem schon mit anderen Geschäften über¬

lastet sei , möchte er ersteren als Vermittler vorschlagen . Hof¬

fentlich würden sie sich dessen (Schiedsspruch unterziehen.
1) Als Aktenstück Nr . 3 bezeichnet.
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